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1 Vorbemerkungen  

1.1 Veranlassung und Planziel  

Der Basaltlava-Tagebau im Westen von Steinbach besteht seit etwa 100 Jahren. Die Gewinnung der 
Basaltlava erfolgt ausschließlich durch Baggereinsatz im Tagebau. Die Weiterverarbeitung der gewonnen 
Rohsteine wird vor Ort auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Hierbei wird die Basaltlava gebrochen und 
über Bänder in verschiedene Korngrößen sortiert und mit recyceltem Bauschutt vermischt. Nichtverwen-
dungsfähige Abraum- und Restmassen werden zur Wiederverfüllung verwendet. Nach der Gewinnung 
der im nördlichen Bereich des Tagebaus noch vorhandenen Restmenge Basalt wird in dem bereits teil-
weise verfüllten Bruch nur noch mineralischer Bauschutt durch die Recycling GmbH Lahnau, die die Be-
treiberverantwortung 2004 übernommen hat, recycelt. Die Aufbereitung in Form von Brechen und Klassi-
fizieren des angelieferten mineralischen Bauschutts erfolgt durch den Einsatz einer nach § 4 i.V.m. § 16 
BImSchG genehmigten Anlage, u.a. bestehend aus mobilen Brecheranlagen und Siebmaschinen. Das 
aufbereitete Material wird anschließend auf dem Gelände zwischengelagert bzw. zur Wiederverwertung 
als Baumaterial abtransportiert. Der Betreiber plant die Nutzung der Recycling-Anlage auch nach Been-
digung des Basaltlava-Tagebaus fortzuführen. Hierfür bedarf es der Bauleitplanung. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Fernwald hat daher in ihrer Sitzung am 20.06.2017 die Änderung 
des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Planziel der Bau-
leitplanung ist die Darstellung bzw. Ausweisung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Bau-
schuttaufbereitung“ für den zeitlich begrenzten Weiterbetrieb der Recyclinganlage im westlichen Teil des 
Tagebaus.  

 

1.2 Verfahren 

Da die Gesteinsgewinnung in dem Tagebau fast abgeschlossen ist, soll dieser in absehbarer Zukunft aus 
der Bergaufsicht entlassen werden. Daher bestehen seitens der zuständigen Dezernate des Regierungs-
präsidiums Gießen keine Bedenken gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung 
des Bebauungsplanes. Unzulässig wäre die Bauleitplanung nur, wenn sie aus rechtlichen Gründen voll-
zugsunfähig oder aus tatsächlichen Gründen auf unabsehbare Zeit nicht zu verwirklichen wäre. 

Hinzu kommt, dass das Planziel den Zielen der Bergaufsicht nicht widerspricht und der Bebauungsplan 
erst nach Beendigung der Bergaufsicht in Kraft gesetzt werden soll. Die Entlassung aus der Bergaufsicht 
und das Inkrafttreten des Bebauungsplanes werden zwischen dem Regierungspräsidium Gießen und der 
Gemeinde Fernwald abgestimmt: Der Bebauungsplan kann und muss unmittelbar nach der Entlassung 
aus der Bergaufsicht erfolgen, um den lückenlosen Weiterbetrieb der Aufbereitungsanlagen zu gewähr-
leisten. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgen im Regel-
verfahren mit zweimaliger Öffentlichkeitsbeteiligung sowie zweimaliger Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange.  

Die Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes und damit auch das Inkrafttreten des Be-
bauungsplanes setzen die Zulassung einer Abweichung vom Regionalplan Mittelhessen RPM 2010 vo-
raus. Das Zielabweichungsverfahren ist erforderlich, da das das Vorranggebiet für den Abbau oberflä-
chennaher Lagerstätten Bestand überlagernde Vorranggebiet Regionaler Grünzug auch einen Entwick-
lungsauftrag beinhaltet, demgemäß nach Beendigung des Abbaus ohne Zwischennutzung eine Entwick-
lung von Funktionen des Regionalen Grünzuges angestrebt werden sollte. 
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1.3 Räumlicher Geltungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst den Teil des Tagebaus, der für den Be-
trieb der Bauschuttrecyclinganlage erforderlich ist und der erst zeitversetzt mit dem Rekultivierungsziel 
Magerrasen u.a. verfüllt werden soll.   

Mit Ausnahme der bereits zur Rekultivierung anstehenden Teilflächen des (ehemaligen) Tagebaus und 
der Lahnstraße, der ehemaligen Bundesstraße B 457, grenzen ausschließlich landwirtschaftlich genutzte 
Flächen an den räumlichen Geltungsbereich an.  

Im Umgriff des räumlichen Geltungsbereiches liegt eine Fläche von 4,58 ha, von denen 3,85 ha auf das 
Sondergebiet und 0,73 ha auf die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft entfallen. 

 

1.4 Ziele und Grundsätze der Raumordnung  

1.4.1 Regionalplan Mittelhessen 2010 

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 stellt Vorranggebiet Regionaler Grünzug, Vorbehaltsgebiet für 
Landwirtschaft, Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Lagerstätten und Vorbehaltsgebiet ober-
flächennaher Lagerstätten dar. 

 

Abb. 1.: Plangebiet im RPM 2010 

 
genordet, ohne Maßstab 

 

Die folgenden Ausführungen geben den Inhalt des Antrages auf Abweichung von den der Bauleitplanung 
entgegenstehenden Zielen der Raumordnung wieder. 

 

1.4.1.1 Vorranggebiet Regionaler Grünzug 

In dem Vorranggebiet Regionaler Grünzug gelten die in Folgenden angesprochenen verbindlichen Ziele 
und abwägungsbeachtlichen Grundsätze der Raumordnung.  

 

Plangebiet 
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6.1.2-1 (Z) (K) In den Vorranggebieten Regionaler Grünzug hat die Sicherung und Entwicklung 
des Freiraums und der Freiraumfunktionen Vorrang vor anderen Raumansprüchen. Die Funktio-
nen des Vorranggebiets Regionaler Grünzug dürfen durch die Landschaftsnutzung nicht beein-
trächtigt werden. Planungen und Maßnahmen, die zu einer Zersiedlung, zu einer Beeinträchti-
gung der Gliederung von Siedlungsgebieten, der Freiraumerholung oder des Wasserhaushalts 
oder zu einer ungünstigen Veränderung der klimatischen oder lufthygienischen Verhältnisse füh-
ren können, sind nicht statthaft. Hierzu zählen neben wohnungsbaulicher und gewerblicher Nut-
zung auch Sport- und Freizeiteinrichtungen mit einem hohen Anteil baulicher Anlagen, Verkehrs-
anlagen sowie andere Infrastrukturmaßnahmen. Die Errichtung baulicher Anlagen, die einen nicht 
nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen ermöglicht, ist im Vorranggebiet Regionaler 
Grünzug unzulässig. 

6.1.2-2 (Z) Eine Inanspruchnahme eines Vorranggebiets Regionaler Grünzug ist ausnahmsweise 
möglich, wenn andere Gründe des Wohls der Allgemeinheit überwiegen und die Grundzüge der 
Planung dadurch nicht berührt werden. In diesen Fällen sind in Abstimmung mit der Oberen Lan-
desplanungsbehörde die betroffenen Funktionen auszugleichen.  

6.1.2-3 (Z) Vorhaben, die der Freiraumerholung der Allgemeinheit dienen und die Funktionen des 
Vorranggebiets Regionaler Grünzug nicht beeinträchtigen, sind zulässig. Maßnahmen, die die 
Zugänglichkeit der Landschaft für die Allgemeinheit erheblich einschränken, sind nicht zulässig. 

 

Nach dem Sonderbetriebsplan für die Wiedernutzbarmachung bzw. Rekultivierung des Basaltlava-
Tagebaus Fernwald, Stand Juni 2000, soll die Verfüllung von Osten über Nordwesten nach Südwesten 
erfolgen. Für die Verfüllung dürfen neben dem nicht verwertbaren Abraummaterial aus den vor Ort statt-
findenden Abbau- und Produktionsvorgängen auch externes unbelastetes Material verwendet werden; 
ausdrücklich ausgeschlossen werden belastete Materialien und Abfallstoffe. Die verfüllte Fläche soll 
durch den Auftrag von magerem Rohboden und anschließender Einsaat in Magerrasen überführt und 
später durch Schafbeweidung im Durchtrieb oder durch eine regelmäßige Mahd gepflegt wird. Sämtliche 
baulichen und technischen Einrichtungen einschließlich der Zäune sollen nach Beendigung der Abbau- 
und Produktionstätigkeit abgebrochen und aus dem Tagebau bzw. Rekultivierungsbereich entfernt wer-
den. Die rd. 80 m lange Steilwand im Nordwesten des Tagebaugeländes ist zu erhalten. 

Der durch Bescheid des Regierungspräsidiums Gießen vom 06.10.2000 genehmigte Sonderbetriebsplan 
wurde zwischenzeitlich zwar mehrfach geändert, das Rekultivierungsziel als solches gilt aber auch wei-
terhin. Die Rekultivierung wird nach der zeitlich auf die Rechtskraft des Bebauungsplanes abgestimmten 
Entlassung aus dem Bergrecht durch das zuständige Dezernat beim Regierungspräsidium Gießen auf 
der Grundlage des Bebauungsplanes erfolgen. Unabhängig von Bergrecht und Bebauungsplan handelt 
es sich bei der vorliegenden Planung nur um eine zeitliche Verschiebung für die Dauer des Betriebs der 
Aufbereitungsanlage, längstens aber bis zu dem 31.12.2047. 

Das Rekultivierungsziel einer extensiven Grünlandnutzung bzw. Beweidung im Durchtrieb ist mit den für 
das Vorranggebiet Regionaler Grünzug geltenden Zielen der Raumordnung vereinbar. Mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Gießen wurde die Erarbeitung des städtebaulichen Vertrages ver-
einbart, um die konkreten Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz, sollten sich diese im Zeitablauf 
ändern, anpassen zu können. Der Abschluss des Vertrages erfolgt vor Satzungsbeschluss.  

Das VRG Regionaler Grünzug umfasst neben der Sicherung auch die Entwicklung verschiedener Frei-
raumfunktionen, die nachfolgend im Einzelnen angesprochen werden: 
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Freiraumerholung 

Die Antragsfläche ist aufgrund der bergbaulichen Tätigkeiten seit über 100 Jahren der Freiraumerholung 
entzogen. Von Steinbach aus gesehen liegt die Antragsfläche hinter dem Lutherberg, auf dem sich über 
mehrere Jahrzehnte eine Radarstation der US-Armee befand. Erst nach dem Abbau der militärischen 
Anlagen in den 1990er Jahren konnte auf dem Lutherberg wieder eine kleine Ruhezone mit Sitzbänken 
angelegt werden.  

Im Osten und Südosten schließt der rd. 18 ha große Geschützte Landschaftsbestandteil „Annawesen“ an, 
dessen wertgebende Streuobstwiesen durch Spazierwege unterschiedlichen Ausbaustandards erschlos-
sen werden. Diese erstrecken sich entlang des Nordhangs durch den Fernewald bis zum Ortsteil An-
nerod. Eine besondere Anlaufstelle ist auch der unmittelbar an der Ortsverbindungsstraße von Steinbach 
nach Annerod gelegene Kleintierpark.  

Die Antragsfläche liegt westlich am Fuß des Lutherberges, wobei der unmittelbare Nahbereich bereits 
rekultiviert ist. Dieser Richtung kommt für die Freiraumerholung keine besondere Bedeutung zu, denn die 
für die Naherholung geeigneten Flächen befinden sich im Osten und Südosten. Der Lutherberg stellt sich 
zwar als Zielpunkt vieler Spaziergänge dar, vorrangig aber, um von dem „Gipfel“ aus der Fernsicht ge-
nießen zu können.  

 

Wasserhaushalt 

Die Antragsfläche liegt in keinem Wasserschutzgebiet. Oberflächengewässer sind lediglich in Form einer 
temporären Wasseransammlung im nordwestlichen Bereich des Abbaus vorhanden. Diese sollen auch 
dauerhaft erhalten und aufgewertet werden. Grundwasser wurde nach heutigem Kenntnisstand im Zuge 
der bergbaulichen Tätigkeiten zu keinem Zeitpunkt aufgeschlossen.  

Die Bauschuttrecyclinganlage wird auch nach der Entlassung aus dem Bergrecht so betrieben, dass kei-
ne Schadensfälle, die sich auf den Wasserhaushalt auswirken können, zu besorgen sind.  

Die Verfüllung erfolgt nach der Hessischen Richtlinie für die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt 
und Straßenaufbruch in Tagebauen und im Rahmen sonstiger Abgrabungen (StAnz. 10/2014 S. 211) 
bzw. nach der Entlassung aus dem Bergrecht nach den Anforderungen an die stoffliche Verwertung von 
mineralischen Reststoffen, Teil II, der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA). Die Genehmi-
gung obliegt jeweils dem zuständigen Dezernat beim Regierungspräsidium Gießen. 

Die raumbezogenen Planungsebenen einschließlich Flächennutzungsplan und Bebauungsplan können 
sich auf die Zuordnung der Art der baulichen Nutzung beschränken.  

 

Klimatische und lufthygienische Verhältnisse 

Bei der Antragsfläche handelt sich um einen Tagebau, der im südlichen Zufahrtsbereich ebenerdig an-
schließt und im Nordwesten rd. 7 m unter der Geländeoberfläche liegt. Die Bauschuttaufbereitung findet 
auch weiterhin in dem tiefer gelegenen Teil der Antragsfläche stand. Die Entfernung zu der nächstliegen-
den Wohnbebauung des Ortsteils Steinbach beträgt rd. 500 m. Innerhalb dieses Abstandes befindet sich 
als Barriere auch die Erhebung des Lutherberges.  

Die Antragsfläche ist zwar von starken Temperaturschwankungen gegenüber dem Umland geprägt, die 
sich an heißen Sommertagen in einer mittleren bis starken Erwärmung der oberen Bodenschichten aus-
drückt und vor allem in Strahlungsnächten auch zur Ansammlung von Kaltluft führen kann. Diese ist aber 
auf die Antragsfläche begrenzt und für den Luftaustausch in schutzbedürftigen Gebieten nicht von Bedeu-
tung. 
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Immissionsschutz 

Bezüglich der Belange des Immissionsschutzes ist neben dem Hinweis auf die bereits mehrfach be-
schriebene Lage der Antragsfläche und die Führung des Ziel- und Quellverkehrs unmittelbar über den 
Anschluss der Lahnstraße an die freie Strecke der B 457 (ohne Durchfahrt schutzbedürftiger Gebiete) 
darauf hinzuweisen, dass die Genehmigung vom 04.02.2005 umfangreiche Nebenbestimmungen zur 
Vermeidung und Minderung von staubförmigen Emissionen und Geräuschemissionen umfasst (vgl. Kapi-
tel 5).  

 

Bodenschutz 

Belange des Bodenschutzes werden nicht berührt, da der Tagebau bereits Bestand ist und keine boden-
eingreifenden Maßnahmen geplant sind.    

 

Biotopschutz 

Als funktionaler Ausgleich für die zeitliche Verschiebung der Rekultivierung werden im Bebauungsplan 
Maßnahmen zur Eingrünung sowie zum Arten- und Biotopschutz festgesetzt. Die konkrete Planung der 
Rekultivierung soll im Zuge der Erstellung eines Städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 BauGB zwischen 
der Gemeinde Fernwald, der Betreibergesellschaft und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Gießen gesichert werden. Der städtebauliche Vertrag wird vor dem Satzungsbeschluss über den Bebau-
ungsplan abgeschlossen. 

 

Flächenrückgabe 

Der RPM stellt den gesamten ehemaligen Tagebau als Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher 
Lagerstätten, Bestand < 10 ha dar. Hiervon sind bzw. werden aktuell bereits 3,37 ha rekultiviert und kön-
nen schon jetzt an das VRG Regionaler Grünzug zurückgegeben werden. Dokumentiert wird dies 
dadurch, dass der räumliche Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplanes die derzeit dar-
gestellte Fläche für Abgrabungen vollständig umfasst und die bereits rekultivierten bzw. in der Rekultivie-
rung befindlichen Teilflächen als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft darstellen soll. Planziel ist hier eine extensive Grünlandnutzung bzw. 
Beweidung, d.h. eine zur bäuerlichen Landwirtschaft gehörende Nutzung.  

 

1.4.1.2 Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 

Die Grunddarstellung des RPM ist ein Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft. 

6.3-2 (G) (K) In den Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft soll die Offenhaltung der Landschaft 
durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung gesichert werden. In der Abwägung ist dem Erhalt einer 
landwirtschaftlichen Nutzung ein besonderes Gewicht beizumessen. 

6.3-3 (Z) Folgende Flächeninanspruchnahmen sind unter der in Grundsatz 6.3-2 genannten Vo-
raussetzung in den Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft möglich: 

• Errichtung baulicher Anlagen für privilegierte Vorhaben 
• Eigenentwicklung und Freizeitnutzungen im Anschluss an bebaute Ortslagen 
 < 5 ha 
• Photovoltaikanlagen 
• Aufforstungen und Sukzessionsflächen < 5 ha sowie 
• Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung eines überörtlichen Biotopverbundsystems < 5 ha 



Gemeinde Fernwald, Ortsteil Steinbach, Bebauungsplan „Krappenweg“, Entwurf 8 

  11/2019 

Dabei sind auch städtebauliche, denkmal- und landschaftspflegerische sowie umwelt- und natur-
schutzfachliche Belange zu berücksichtigen. 

 

Das Gelände des Tagebaus stand der Landwirtschaft mehr als 100 Jahre nicht zur Verfügung. Erst seit 
dem Beginn und mit fortschreitender Rekultivierung wird die Möglichkeit eröffnet, auf der Fläche extensi-
ve Landwirtschaft zu betreiben. Das dem vorgenannten Ziel immanente Entwicklungsgebot wird damit, 
derzeit teilräumlich, nach der Einstellung des Betriebes der Aufbereitungsanlage und der Verfüllung dau-
erhaft. 

 

1.4.1.3 Vorbehaltsgebiet oberflächennaher Lagerstätten und Vorranggebiet für den Abbau ober-
flächennaher Lagerstätten 

Der RPM anerkennt die bisherige bergbauliche Nutzung durch die beiden nachfolgenden Darstellungen 

6.5-1 (G) (K) Die Vorbehaltsgebiete oberflächennaher Lagerstätten sollen der langfristigen und 
nachhaltigen Sicherung abbauwürdiger mineralischer Rohstoffe aus oberflächennahen Lagerstät-
ten dienen. 

6.5-2 (G) Innerhalb der Vorbehaltsgebiete oberflächennaher Lagerstätten soll jede anderweitige 
Nutzung oder Maßnahme unterbleiben, die eine künftige Rohstoffgewinnung unmöglich macht oder 
unzumutbar erschwert. 

Beide Grundsätze werden nicht berührt, da die Lagerstätte nach dem Abschluss des Abbaus nicht mehr 
vorhanden ist. 

6.5-3 (Z) (K) In den Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher Lagerstätten Bestand und 
Planung hat die Gewinnung mineralischer Rohstoffe Vorrang vor anderen Nutzungsansprüchen. 
Ein Abbau kann nur innerhalb dieser Gebiete erfolgen. Sofern beim Abbau Karsthöhlen oder Doli-
nen entdeckt werden, sind diese dem Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie anzuzeigen 
und eine Untersuchung durch Speläologen zu ermöglichen. Für den Zeitraum der erforderlichen 
Untersuchungen ruht die Abbaugenehmigung für diesen Bereich. 

6.5-4 (G) Bei der Gewinnung von Rohstoffen sollen die damit verbundenen nachteiligen Auswir-
kungen auf den Naturhaushalt und die Umwelt geringstmöglich gehalten werden. Die Rekultivie-
rung soll den einzelnen Abbauphasen nach deren Beendigung stufenweise folgend durchgeführt 
werden, nach Abbauende sollen auch alle baulichen Anlagen zeitnah beseitigt werden. Bei der 
Festlegung der Nachfolgenutzungen sollen die standörtlichen Gegebenheiten – auch der angren-
zenden Flächen – sowie die Entwicklungsvorstellungen der Raumordnung und des Naturschutzes 
für den jeweiligen Raum einbezogen werden. 

6.5-5 (G) Der Nutzung bestehender Abbauflächen soll der Vorrang gegenüber Neuaufschlüssen 
gegeben werden. 

6.5-6 (G) Bei der Erschließung neuer Abbauflächen soll Lagerstätten in der Nähe von Bahnanlagen 
Vorrang gegenüber bahnfernerem gleichwertigem Vorkommen eingeräumt werden.  

6.5-7 (G) Rohstoffgewinnungsstätten in räumlicher Nähe sollen planerisch aufeinander abgestimmt 
werden. 

6.5-8 (G) Die Rohstoffversorgung der Region soll dezentral gesichert werden. 

6.5-9 (G) Der Verwendung von Sekundärrohstoffen soll der Vorrang gegenüber der Inanspruch-
nahme von Primärrohstoffen eingeräumt werden. Primärrohstoffe sollen nur für Verwendungszwe-
cke in Anspruch genommen werden, an die spezifische Qualitätsanforderungen gestellt werden. 
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Das Gelände des Basaltlava-Tagebaus westlich von Steinbach ist im RPM 2010 als Vorranggebiet für 
den Abbau oberflächennaher Lagerstätten, Bestand < 10 ha, dargestellt. Die Darstellung beschränkt sich 
auf das Gelände des geplanten Sondergebietes und der bereits rekultivierten bzw. in der Rekultivierung 
befindlichen Teile des Tagebaus. Das beantragte Vorhaben steht dem VRG nicht entgegen, da die Roh-
stoffgewinnung nicht erschwert oder unmöglich gemacht wird, sondern aufgrund des Abbaus abge-
schlossen ist.  

Die Rekultivierung erfolgt in Ausführung des Grundsatzes 6.5-4 stufenweise. Alle baulichen Anlagen sol-
len zeitnah nach der Einstellung des Betriebes der Aufbereitungsanlage rückgebaut werden. Der Rück-
bau der baulichen Anlage wird zwischen der Gemeinde Fernwald und dem Betreiberunternehmen ver-
traglich geregelt. Damit wird auch 5.3-4 (Z) Rechnung getragen, nach dem der Rückbau der baulichen 
Anlagen sicherzustellen ist. 

Die Befristung wird zudem im Bebauungsplan festgesetzt. Auch die Folgenutzung nach Ablauf der befris-
teten Nutzung wird im Bebauungsplan festgesetzt.  

 

1.4.2 Teilregionalplan Energie Mittelhessen 2016 

Der Teilregionalplan Energie Mittelhessen 2016 stellt die Antragsfläche als Vorbehaltsgebiet für Photovol-
taik-Freiflächenanlagen dar.  

 
Abb. 2.: Plangebiet im RPM, Teilplan Energie 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genordet, ohne Maßstab 
 
 

Es gelten folgende Ziele und Grundsätze der Raumordnung: 

2.3-1 (G) Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen vorrangig in Vorranggebieten Industrie und Ge-
werbe errichtet werden, soweit für andere gewerbliche Entwicklungen Raum bleibt.  

2.3-2 (G) (K) Raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die nicht in Vorranggebieten In-
dustrie und Gewerbe errichtet werden können, sollen in den Vorbehaltsgebieten für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen errichtet werden. In diesen Vorbehaltsgebieten ist der Nutzung durch raumbe-
deutsame Photovoltaikanlagen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzun-
gen ein besonderes Gewicht beizumessen.  

Plangebiet 
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2.3-3 (Z) Raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflächenanlagen in einem Vorbehaltsgebiet für Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen, das gleichzeitig Vorranggebiet für Landwirtschaft ist, müssen mit agrar-
strukturellen Belangen vereinbar sein.  

2.3-4 (Z) Die Flächeninanspruchnahme durch Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist innerhalb der 
einzelnen Gebietskörperschaft auf 2 % der Fläche der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Land-
wirtschaft zu begrenzen. 

Eine Photovoltaik-Freiflächenanlage ist nicht geplant, da hier dem Biotopschutz und der extensiven 
Landwirtschaft Vorrang einräumt werden soll. Hierdurch kann die Biodiversität auf einer Fläche erhöht 
werden, auf der keine Nutzungskonkurrenzen mit einer intensiven Landwirtschaft bestehen.  

Die Gemeinde Fernwald beherbergt im Übrigen im Bereich der ehemaligen Raketenstation und anschlie-
ßenden Erddeponie östlich des Ortsteiles Albach eine rd. 7 ha große Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 
Nachführsystemen (564,48 kWp) und aufgeständerten Anlagen (4.435,52 kWp), die seit 2013 Strom pro-
duziert.  

 

1.5 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Fernwald aus dem Jahr 2001 stellt Fläche für Abgra-
bungen dar.  

 
Abb. 3.: Flächennutzungsplan der Gemeinde Fernwald 2001 

 
Genordet, ohne Maßstab 

Plangebiet 
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Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren zeitgleich zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes, wobei sich der räumliche Geltungsbereich der Änderung nicht auf das zur Ausweisung 
vorgesehene Sondergebiet beschränkt, sondern die bereits rekultivierten bzw. in der Rekultivierung be-
findlichen Flächen einbezieht. Dargestellt wird hier eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft i.S. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB. 

 

1.6 Verbindliche Bauleitplanung 

Für das Plangebiet existiert bisher kein Bebauungsplan.  

 

1.7 Entlassung aus der Bergaufsicht 

Zur Entlassung des Tagebaus aus der Bergaufsicht und dem Weiterbetrieb der Aufbereitungsanlage fan-
den mehrere Gespräche mit dem Regierungspräsidium Gießen, zuletzt am 17.01.2019 mit der Bergauf-
sicht, statt. Die wesentlichen Inhalte des Ergebnisvermerkes werden im Folgenden wiedergegeben: 

 

• Die Rekultivierung des Basaltlavatagebaus „Fernwald“ wird im Sonderbetriebsplan für die Wie-
dernutzbarmachung/Rekultivierung vom 29.06.2000 beschrieben, der am 06.10.2000 zugelassen 
wurde. In den Jahren 2001, 2005 und 2006 wurden Änderungsbescheide erlassen. Die Gesteinsge-
winnung im Tagebau ist fast abgeschlossen. Daher soll der Tagebau in absehbarer Zukunft aus der 
Bergaufsicht entlassen werden. 

• Der Betreiber wünscht, die Aufbereitungsanlage einschließlich Lagerfläche noch weitere 30 Jahre 
betreiben zu können und erst danach die Rekultivierungsplanung umzusetzen. Die Fläche, auf der 
sich die Aufbereitungsanlage einschließlich Lagerfläche befindet, ist mit der Zielplanung Magerrasen 
überplant. Damit diese Fläche aus der Bergaufsicht entlassen werden kann, muss zunächst die Re-
kultivierungsplanung geändert werden. Voraussetzung dafür ist die Aufstellung eines Abschlussbe-
triebsplanes (ABP). In den ABP muss unter anderem mit aufgenommen werden, dass diese von der 
Rekultivierungsplanung des bestehenden Sonderbetriebsplanes aus dem Jahr 2000, zuletzt geändert 
2006, abweicht. Zur Zulassung des ABP muss die Bergbehörde das Benehmen mit der Oberen Na-
turschutzbehörde herstellen. Gegebenenfalls wird diese eine Ausgleichsforderung stellen. 

• Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die ursprüngliche Zielplanung „Herstellung eines Magerra-
sen“ nicht aufgegeben, sondern nur 30 Jahre nach hinten verschoben wird. Der ABP wird unter Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange von der Bergbehörde zugelassen. 

• Damit die Aufbereitungsanlage dann weiterhin betrieben werden kann, ist die Aufstellung eines Be-
bauungsplans erforderlich. 

• Die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Flächen, die der Bergaufsicht unterliegen, ist rechtlich 
zulässig, da die Tatsache, dass ein Gebiet der Bergaufsicht unterliegt, der gemeindlichen Planungs-
hoheit zumindest dann nicht entgegenstehen kann, wenn alle Umstände dafür sprechen, dass die 
Entlassung aus der Bergaufsicht in naher Zukunft bevorsteht. Die Entlassung aus der Bergaufsicht ist 
vorliegend konkret beabsichtigt. 

• Hinsichtlich der derzeit auf dem Betriebsgelände des Tagebaus befindlichen Aufbereitungsanlagen ist 
auszuführen, dass deren Errichtung und Betrieb der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung be-
dürfen. Entsprechende Genehmigungen sind vormals von der Bergbehörde erteilt worden. Aufgrund 
der möglichen Änderung des Betriebszwecks ist für die zukünftige Genehmigung nicht die Bergbe-
hörde, sondern das Dezernat kommunale Abfallwirtschaft/Abfallentsorgungsanlagen zuständig. Auch 
hier müssen die Entlassung aus der Bergaufsicht und das Wirksamwerden einer möglichen Ände-
rungsgenehmigung nach BImSchG aufeinander abgestimmt werden.   
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2 Inhalt und Festsetzungen  

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozia-
len, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialge-
rechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu si-
chern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. In Ausführung dieser 
Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind die im 
Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenom-
men worden.  

 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

Nach den heutigen planungsrechtlichen Kriterien würde es sich bei dem Basaltlavatagebau einschließlich 
Brecher- und Siebanlagen um einen ortsgebundenen gewerblichen Betrieb handeln, der nach § 35 Abs. 1 
Nr. 3 BauGB auch ohne Bebauungsplan im Außenbereich hätte genehmigt werden können. Die Frage, 
ob auch der Weiterbetrieb der Aufbereitungsanlage i.S. § 35 BauGB privilegiert ist, kann offen bleiben, da 
mit dem Regierungspräsidium Gießen die Aufstellung eines Bebauungsplanes vereinbart worden ist. 

Zu den Mindestfestsetzungen eines Bebauungsplanes i.S. § 30 Abs. 1 BauGB gehört die Art der bauli-
chen Nutzung. Von den typisierenden Baugebieten der Baunutzungsverordnung kommt hierfür grund-
sätzlich nur das Industriegebiet infrage. Industriegebiete i.S. § 9 BauNVO dienen ausschließlich der Un-
terbringung von Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten 
unzulässig sind. Die Ausweisung eines Industriegebietes würde zwar die planungsrechtliche Grundlage 
für eine anlagenbezogene immissionsschutzrechtliche Genehmigung schaffen, wäre allerdings mit den 
Zielen der Raumordnung gemäß RPM 2010 und hier insbesondere dem Vorranggebiet für Industrie und 
Gewerbe nicht vereinbar. Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe Bestand stellt der RPM nur nördlich 
und südlich von Steinbach sowie nordöstlich von Annerod, jeweils im Anschluss an ein Vorranggebiet 
Siedlung Bestand oder Planung dar. Die abgesetzte Lage des Tagebaus wäre mit dem dem Regionalplan 
zu Grunde liegenden Gewerbeflächenkonzept des RPM nicht vereinbar. 

Alternativ zu einem Industriegebiet gelangt ein Sondergebiet im Sinne § 11 Abs. 2 BauNVO zur Auswei-
sung. Die Voraussetzung für die Ausweisung eines Sondergebietes ist, dass sich das Gebiet wesentlich 
von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO unterscheidet. Die wesentliche Unterscheidung zu 
einem Industriegebiet ergibt sich vorliegend aus der funktionalen Begrenzung auf einen Betriebstyp in 
Verbindung mit der Ortsgebundenheit der ursprünglichen Nutzung und der angestrebten zeitlichen Befris-
tung sowie der fehlenden Leitungsinfrastruktur. 

In einem Sondergebiet sind nur die Nutzungen zulässig, die der Bebauungsplan ausdrücklich auflistet. 
Dies sind vorliegend die zu der Aufbereitungsanlage gehörenden Bestandteile: 

• mobile Brecher- und Siebanlagen 
• Eingangs- und Ausgangslager 
• eine Fahrzeug- und Gerätehalle 
• Fahrzeugwaagen 
• Reifenwaschanlage 

• Büro- und Sozialräume. 

Hinzu kommen die für den Betrieb notwendigen Nebenanlagen wie zum Beispiel Stromaggregate und 
mobile Förderbänder. 
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2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 Abs. 3 
BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die 
Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung 
öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können.  

 

2.2.1 Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel m² Grundfläche je m² Grundstücksfläche i.S.d. § 19 Abs. 3 Bau-
NVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen An-
lagen überdeckt werden darf.  

Was eine bauliche Anlage ist, definiert die Baunutzungsverordnung nicht. Hier ist die Definition der Hes-
sischen Bauordnung heranzuziehen. Nach § 2 Abs. 2 HBO sind bauliche Anlagen mit dem Erdboden 
verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht auch 
dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Erdboden ruht oder auf ortsfesten Bahnen be-
grenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwie-
gend ortsfest genutzt zu werden. Als bauliche Anlagen gelten ausdrücklich auch Aufschüttungen und 
Abgrabungen, Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze sowie Stellplätze für Kraftfahrzeuge, um nur die 
vorliegend relevanten Anlagen aus dem Katalog der genannten Fundstelle zu nennen. 

Somit zählen Eingangs- und Ausgangslager, der Abstellplatz für einen Radlader, die Fahrzeugwaagen 
und die Reifenwaschanlage zu den auf die zulässige Grundfläche gemäß Grundflächenzahl anzurech-
nenden baulichen Anlagen, denn sie sind alle betriebsnotwendig. Dies würdigend orientiert sich der Be-
bauungsplan mit seiner Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 an der zulässigen Obergrenze des § 17 Abs. 1 
BauNVO für sonstige Sondergebiete. 

 

2.2.2 Höhe baulicher Anlagen 

Positiv hervorzuheben ist, dass sich das Betriebsgelände bedingt durch den oberflächennahen Abbau bis 
zu 6 m unterhalb seiner Umgebung befindet, so dass auch eine Überdachung der Eingangs- und Aus-
gangslager mit dem entsprechenden Spielraum für Radladertätigkeiten zugelassen werden kann. Fest-
gesetzt wird eine Firsthöhe von max. 9,5 m über dem jeweiligen Baugrund. Der Blick in die Planzeich-
nungen zeigt, dass dieser aber nicht an allen Stellen eben ist, so dass es einer zusätzlichen Festsetzung 
bedarf. Die Firsthöhe darf 272,0 m über NN nicht überschreiten. Bei den jetzigen Höhenverhältnissen 
entspricht dies einer Höhe von nur rund 5-6 m über dem am nördlichen Rand des räumlichen Geltungs-
bereiches verlaufenden Wirtschaftsweges. 

Für die Fahrzeug- und Gerätehalle kann eine Reduzierung auf 268,0 m über NN vorgenommen werden. 
Für die sonstigen baulichen Anlagen bedarf es keiner Höhenfestsetzungen, da sie in Containern unterge-
bracht sind (Wiegestation, Büro-und Sozialräume) oder nicht über das Gelände aufsteigen (Fahrzeug-
waagen und Reifenwaschanlage). Eine Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes ist nicht zu 
erwarten. 

Nachzutragen bleibt, dass die von der Lahnstraße aus gut sichtbare alte Aufbereitungsanlage von 1920 
zeitnah zurückgebaut werden soll. 

 

2.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Eine Bauweise wird nicht festgesetzt.  

Die durch Baugrenzen bezeichnete überbaubare Grundstücksfläche umfasst nahezu das gesamte Son-
dergebiet, da eine eindeutige Zuweisung der unterschiedlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen zu 
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der auf die überbaubare Grundstücksfläche beschränkten Hauptnutzung bzw. Nebenanlagen, die auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sind, nicht möglich ist. Die überbaubare Grund-
stücksfläche definiert im Übrigen nur den Rahmen, innerhalb dessen sich die in dem Sondergebiet ge-
mäß Festsetzung zulässigen baulichen Anlagen und Einrichtungen bewegen dürfen. 

  

3 Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Die Erschließung des Plangebietes ist Bestand und erfolgt von der B 457 über die Lahnstraße. Die Ein-
mündung ist lt. Stellungnahme von Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement vom 27.05.2019 
ausreichend dimensioniert und mit zwei Fahrbahnteilern ausgestattet. Die Zufahrt von der Lahnstraße 
liegt im Osten, so dass auch für den von der Bundesstraße kommenden Zielverkehr ausreichend Auf-
stellmöglichkeiten bestehen, um den Gegenverkehr passieren zu lassen, ohne den Verkehrsfluss auf der 
Bundesstraße zu beeinträchtigen. 

Die Ausfahrt liegt im Westen in der Außenkurve. Durch den zu querenden Radweg und den Verlauf der 
Lahnstraße sind Sichtverhältnisse gegeben, die, wertend, als „sehr gut“ bezeichnet werden können. 

Durch den beabsichtigten Weiterbetrieb der Aufbereitungsanlage wird kein abwägungsrelevanter Mehr-
verkehr entstehen. Das tägliche Ziel- und Quellverkehrsaufkommen liegt bei rd. 40 Lkw pro Werktag bzw. 
bei einer 10stündigen Öffnungszeit 4 Lkw pro Stunde. Er ist aber starken Schwankungen unterworfen: 
Wird Material aus Baustellen angeliefert oder aufbereitetes Material zu Baustellen transportiert, können 
es für die Dauer der Baustelle auch mehr Lkw sein. Es gibt aber auch Zeiten, in denen gar kein Ziel- und 
Quellverkehr stattfindet. 

 

4 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Um-
weltschutzes sind dem Umweltbericht in der Anlage zu dieser Begründung zu entnehmen. Der Umweltbe-
richt bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 

 

5 Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-
chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 
einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich ver-
mieden werden.  

Bei der bestehenden Anlage handelt es sich um eine über die bergrechtliche Genehmigung hinausge-
hende nach § 4 BImSchG zu genehmigende Anlage. Die bestehende Anlage verfügt über eine entspre-
chende und in den vergangenen Jahren mehrfach gem. § 16 BImSchG geänderte Genehmigung. Darin 
enthalten sind zahlreiche Auflagen und Bedingungen, die vom Betreiber beim Betrieb der Recyclinganla-
ge einzuhalten sind.  

 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

• Die Betankung der (..) mobilen Anlagen mit Kraftstoff aus Straßentankwagen darf nur unter Verwen-
dung eines Vollschlauchsystems mit einem selbsttätig schließenden Zapfventil erfolgen. Selbsttätig 
schließende Zapfventile müssen nach § 13 der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) der 
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Bauart nach zugelassen sein. Ein selbstständiges Schließen des Zapfventils muss auch dann ge-
währleistet sein, wenn das Zapfventil aus dem Füllstutzen des zu befüllenden Tanks herausfällt.  

 

Staubförmige Emissionen 

• Die Anlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass während des gesamten Behandlungsvorgan-
ges, einschließlich Anlieferung und Abtransport, staubförmige Emissionen möglichst vermieden wer-
den. 

• Die Anlage darf nur betrieben werden, wenn die relevanten Staubentstehungsquellen mit den vorge-
sehenen Wasserbedüsungseinrichtungen ausgestattet sind. Relevante Staubentstehungsquellen sind 
z.B. Brecherein- und -auslauf, Übergabestellen auf Transportbänder oder -rinnen, Ein- und Auslauf 
der Siebanlage. 

• Bei dem Transport staubender Schüttgüter sind erforderlichenfalls Maßnahmen zur Verminderung 
staubförmiger Emissionen entsprechend Nr. 5.2.3.3. der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft (TA Luft) vom 24.7.2002 (GMBl. 2002, S. 511) zu ergreifen. 

 

Geräuschemissionen und -immissionen 

• Die von der Anlage einschließlich ihrer Nebeneinrichtungen (…) verursachten Geräusche einschließ-
lich der anlagebedingten Verkehrsgeräusche auf dem Werksgelände sind so weit zu begrenzen, dass 
ihr Beitrag zur Gesamtimmission die für das entsprechende Gebiet zulässigen Immissionsrichtwerte 
der Nr. 6 der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26.8.1998 (GMBl 1998, 
S. 503) nicht überschreitet. 

• Erforderlichenfalls ist durch geeignete Lärmschutzmaßnahmen sicherzustellen, dass der zulässige 
Immissionsrichtwert nicht überschritten wird. Ggf. sind auf Verlangen der Genehmigungs- und Auf-
sichtsbehörde Geräuschemissions- und -immissionsmessungen von einer nach § 26 BImSchG für 
das Land Hessen bekannt gegebenen Messstelle auf Kosten des Anlagenbetreibers durchführen zu 
lassen. Für die Bestimmung der Anlagengeräusche ist die höchstmögliche Auslastung der Anlage 
zugrunde zu legen. 

 

Die Auflagen gelten auch über die Entlassung der Aufbereitungsanlage aus der Bergaufsicht hinaus. Da 
das Thema Immissionsschutz im Rahmen der anlagenbezogenen Genehmigung abschließend behan-
delt, kann der Bebauungsplan auf eigenständige Festsetzungen verzichten. 

 

6 Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

Die folgenden Ausführungen geben entsprechend dem Planungsstand Aufschluss über die Berücksichti-
gung wasserwirtschaftlicher Belange im Rahmen des Bauleitplanverfahrens.  

 

Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung 

Ein Anschluss an das öffentliche Netz ist nicht vorhanden. Der Brauchwasserbedarf wird aus einem eige-
nen Brunnen gedeckt. Er beschränkt sich auf die Befeuchtung der Wege zur Staubminimierung bei star-
ker Trockenheit und einen geringen Wasserbedarf im Rahmen der Aufbereitung, wobei das eingesetzte 
Wasser am Gestein gebunden wird. 

Eine geringe Wassermenge wird zudem für die Reifenwaschanlage für LKWs benötigt. Die Anlage ist als 
Durchfahrtsanlage errichtet worden und weist einen geschlossenen Wasserkreislauf auf. Die Wasserauf-
bereitung erfolgt in einem dazugehörigen Recyclingtank, in dem sich die abgespülten mineralischen Ver-
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unreinigungen absetzen und mithilfe eines Schneckenförderers ausgetragen werden. Das gesäuberte 
Waschwasser wird im Anschluss dem Wasserkreislauf wieder zugeführt. Wasserverluste, die durch 
Brauchwasser wieder ausgeglichen werden müssen, entstehen neben der Verdunstung durch den Aus-
trag infolge der Befeuchtung der LKW-Reifen. 

Es fallen keine Abwässer im Rahmen des Betriebs an. Für die Belegschaft steht ein mobiles anschluss-
freies Sanitärsystem zur Verfügung, welches regelmäßig ordnungsgemäß geleert wird.  
 

Wasser- und Heilquellenschutzgebiet 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes berührt keine Trinkwasser- und Heilquellenschutz-
gebiete. Nördlich an den räumlichen Geltungsbereich grenzt die Schutzzone III für die Wassergewin-
nungsanlage TB I Steinbach der Gemeinde Fernwald an, die Verbote der Schutzgebietsverordnung des 
Regierungspräsidiums Gießen vom 02.04.2009 (St.Anz. 19/2009 S. 1086) sind zu beachten. Heilquellen-
schutzgebiete werden durch die Planung nicht berührt. 

 

Überschwemmungsgebiete und oberirdische Gewässer  

Oberflächengewässer sind in Form von einem Teich im nordwestlichen Bereich des Plangebiets vorhan-
den. Überschwemmungsgebiete, Quellen oder quellige Bereiche werden durch das Plangebiet nicht be-
rührt. 

 

7 Altlastenverdächtige Flächen und Bodenbelastungen/ Bodenschutz 

Aus dem räumlichen Geltungsbereich sind keine Altablagerungen und Altstandorte sowie sonstige Flä-
chen mit schädlichen Bodenveränderungen bekannt. Das Regierungspräsidium Gießen weist in seiner 
Stellungnahme vom 06.06.2019 darauf hin, dass auch ihm aus dem Basaltlava-Tagebau keine umweltre-
levanten Beeinträchtigungen bekannt sind und dass sich nach der Aktenlage im Plangebiet keine Ab-
fallentsorgungsanlagen bzw. Deponien im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes befinden. 

Hingewiesen wird ferner auf die sich im Anschluss an den räumlichen Geltungsbereich befindende Altab-
lagerung. Es handelt sich um die ehem. Deponie für Erdaushub und Bauschutt mit der AFD-Nr. 
531.004.030.000.009. Aus altlastenfachlicher Sicht werden keine Bedenken vorgetragen. Es wird aber 
angeregt, bei einer künftigen Umnutzung des Geländes mögliche Umweltauswirkungen zu untersuchen. 
Für den vorliegenden Bebauungsplan resultiert hieraus kein weiterführender Handlungsbedarf, da die 
Altablagerung das Betriebsgelände nicht betrifft und eine Umnutzung der Rekultivierungsfläche nicht 
vorgesehen ist. 

Bei Bau-, Abriss- und Erarbeiten sind die Vorgaben des Merkblattes „Entsorgung von Bauabfällen“ in 
seiner jeweils aktuellen Fassung zu berücksichtigen (www.rp-giessen-hessen.de, Umwelt & Natur, Abfall, 
Bau- und Gewerbeabfall, Baustellenabfälle). 

 

8 Denkmalschutz 

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 
Fundgegenstände (Scherben, Steingeräte, Skelettreste) entdeckt werden. Diese sind gemäß § 21 
HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) 
oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstellen sind gem. § 21 Abs. 3 
HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung 
des Fundes zu schützen. 

 

http://www.rp-giessen-hessen.de/


Gemeinde Fernwald, Ortsteil Steinbach, Bebauungsplan „Krappenweg“, Entwurf 17 

  11/2019 

9 Bodenordnung 

Ein Verfahren zur Bodenordnung i.S.d. §§ 45 ff. BauGB ist nicht erforderlich. 

 

10 Kosten 

Durch den Vollzug des Bebauungsplanes entstehen der Gemeinde Fernwald keine Kosten. 

 

 

Fernwald und Wettenberg, den 04.11.2019 
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